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Frauen, die ins Frauenhaus 
einziehen, suchen Aufnah-
me nach häufig jahrelangen 
Misshandlungen durch den 
Lebenspartner oder Ehe-
mann. Sie befinden sich in 
einer psychischen Ausnah-
mesituation, da die Angst 
um ihr Leben oder die Ge-
sundheit so stark ist, dass 
sie den Schritt, sich aus der 
gewalttätigen Situation zu 
lösen, wagen, und damit für 
sich und ihre Kinder ent-
scheiden, das gewohnte 
Umfeld zu verlassen. Sie 
nehmen dafür vielfache 
Nachteile in Kauf, z.B. eine 
angespannte finanzielle Si-
tuation für sich und die 
Kinder, Gefühle der Ein-
samkeit durch den Verlust 
des Lebenspartners, an den 
sie sich trotz allem noch 
gebunden fühlt, etc. 
Die Anliegen der betroffe-
nen Frauen sind Schutz vor 
Misshandlung, Sicherheit 
für sich und die Kinder, 
Ruhe und Zeit, um nach-
denken zu können. Es ste-
hen zu diesem Zeitpunkt 
weitreichende Entscheidun-
gen an. Die Aufgaben der 
Frauenhilfe sind, den Frau-
en den benötigten Schutz zu 
bieten, ihnen die Möglich-
keit zu geben, Ruhe zu fin-
den und sie bei der Bewälti-
gung der akuten Krise beim 
Einzug ins Frauenhaus zu 
unterstützen. Im nächsten 
Schritt, der allerdings sehr 
bald nach der Aufnahme 
stattfinden muss, beginnt 
die Arbeit nach außen: die 
Vermittlung von Hilfen, die  
 

 
 
 
innerhalb des Frauenhauses 
nicht angeboten werden. 
Ein wichtiges Phänomen der 
Beratungsarbeit im Frauen-
haus zeigt sich hier: Die 
unterschiedlichsten Proble-
me der Frauen stehen 
gleichzeitig an und erste 
Schritte zur Bewältigung 
müssen umgehend eingelei-
tet werden. Dies gilt nicht 
nur für die ersten Tage und 
Wochen des Frauenhausauf-
enthaltes, sondern ist grund-
sätzlich zu beachten. 
Frauen im Frauenhaus be-
finden sich im Übergang. 
Sie überschreiten wichtige 
Schwellen auf ihrem Le-
bensweg. So lösen sie sich 
aus dem Schockzustand, in 
dem sie in der Frauenhilfe 
angekommen sind, die Läh-
mung weicht dann dem 
Schmerz über Verlust und 
Trennung, die Frauen be-
ginnen zu sortieren, Ver-
antwortung für ihren Weg 
zu übernehmen und gehen 
einen weiteren Schritt über 
eine Schwelle in einen neu-
en Abschnitt. 
Hier wird in der psychoso-
zialen Beratung die erste 
Bewältigung der Folgen der 
Gewalterfahrungen unter-
stützt. Frauen leiden nach 
der Trennung von ihrem 
gewalttätigen Partner häufig 
unter Albträumen und  
Schlaflosigkeit, geplagt von  
Selbstzweifeln und Schuld-
gefühlen.  
In der Beratung wird die 
erlebte Gewalt und deren 
Hintergründe bearbeitet, die 
eigenen Stärken werden be- 
 

 
 
 
wußt gemacht und geför-
dert. Die sozialen Kompe-
tenzen, die teilweise durch 
jahrelange Mißhandlungs-
beziehungen mit menschen-
verachtender Kontrolle 
durch den Partner verküm-
mert sind, werden gestärkt. 
Es ist ein wesentliches Ziel, 
die Frauen zu stabilisieren 
und dabei zu unterstützen, 
Möglichkeiten für ein 
selbstbestimmtes Leben in 
oder außerhalb der Bezie-
hung zu entwickeln. 
Auf den ersten Blick scheint 
die Frauenhausarbeit eine 
einsame, ghettoisierte Ar-
beit zu sein; die Arbeit im 
Wohnbereich von Men-
schen, die sich verstecken 
und relativ isoliert von der 
Öffentlichkeit leben müs-
sen. Dies bedeutet dann z.B. 
für eine Mitarbeiterin im 
Frauenhaus, dass sie selbst 
AnruferInnen aus anderen 
sozialen Einrichtungen am 
Telefon keine Auskunft 
geben darf, ob eine Frau 
tatsächlich im Haus wohnt. 
Die Anonymität ist wichtig, 
um den Schutz der Klientin 
zu gewährleisten. 
Im Gegensatz zu der An-
nahme, Frauenhausarbeit sei 
Ghettoarbeit, ist sie in ho-
hem Maße vernetzt. Von 
Anfang an sind Kooperati-
onskontakte zu Ämtern, 
Behörden und diversen 
Fachstellen nötig: Existenz-
sichernde Maßnahmen müs-
sen eingeleitet werden, evtl. 
werden Dolmetscherinnen 
benötigt, rechtliche Fragen 
zu Trennung, Scheidung 
und Sorgerecht stehen an, 
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ein Schulwechsel für die 
Kinder soll organisiert wer-
den und weitere soziale 
Problemlagen, die sich als 
Sekundärproblematik aus 
der Trennung vom Ehemann 
ergeben, müssen in Koope-
ration mit den zuständigen 
Stellen bearbeitet werden. 
Weiterhin wird durch die 
unverzichtbare Zusammen-
arbeit mit anderen Diensten 
und Ämtern ein Netz ge-
knüpft, das die Frau auch 
nach dem Aufenthalt im 
Frauenhaus zu ihrer Unter-
stützung nützen kann. 
Je mehr Bewohnerinnen des 
Frauenhauses andere soziale 
Institutionen nutzen, je 
mehr zusätzliche Unterstüt-
zung und Ämterkontakte sie 
benötigen, desto mehr Ko-
operationskontakte stellt die 
Mitarbeiterin her. Diese 
werden aufrechterhalten und 
gepflegt. Unsere interne 
Erhebung hat ergeben, dass 
in der Frauenhausberatung 
mit über 40 Institutionen, 
Behörden und VertreterIn-
nen verschiedener Berufs-
gruppen kooperiert wird. 
Frauenhausarbeit bedeutet 
im Grunde Case Manage-
ment. Nach Louis Lowy 
beschreibt der Begriff Case 
Management eine Methode 
der Sozialen Arbeit, die 
KlientInnen “... in koordi-
nierter Weise Dienstleitun-
gen zugänglich...“ macht, 
“... die von ihnen zur Lö-
sung von Problemen und 
zur Verringerung von Span-
nungen und Stress benötigt 
werden.“1 Löcherbach und 
Ningel verorten das Kon-
zept des Case Managements 

                                               
1 Lowy, 1988, S. 31 

ebenfalls in die Methoden-
lehre der Sozialen Arbeit 
und definieren als Beson-
derheit des Case Manage-
ments “...die Abkehr von 
der Leitidee der Sozialen 
Arbeit, dass sich ein einzel-
ner Professioneller einem 
einzigen Klienten widmet.“2 
In Abgrenzung zur Maxime 
“alle Hilfe aus einer Hand“ 
hat das Case Management 
zum Ziel, unterschiedliche 
soziale Dienste aktiv in den 
Hilfeprozess einzubeziehen. 
Außerdem bedeutet Case 
Management, strukturiert 
die zur Problembewältigung 

erforderlichen Schritte sinn-
voll zu organisieren und zu 
steuern. Weitere Ziele nach 
Lowy sind, zeitliche und 
räumliche Kontinuität der 
Versorgung zu gewährleis-
ten und Ressourcen, die für 
die einzelnen Problemlagen 
geeignet sind, zu erschlie-
ßen. “Case Management 
verschafft den Menschen, 
die darauf angewiesen sind, 
den Zugang zu den ver-
schiedenen Diensten und 
Einrichtungen, macht ihre 
Leistungen erreichbar. Es 
baut vorhandene Barrieren 
ab, die den Zugang er-
schweren oder verhindern.“3 
 
Das Case Management un-
terteilt sich in folgende Pha-
sen: 

1. Einstieg, Einschätzung 

2. gezielter und geplanter 
Einsatz der Dienstlei-
stungen, Ausführung 

3. Kontrolle und Evaluati-

                                               
2 Löcherbach/ Ningel, 2001, S. 14 

3 Lowy, 1988, ebd. 

on4 

Diese Phasen gelten für den 
Prozessverlauf im Frauen-
haus gleichermaßen. 
Beim Einstieg in die Bera-
tungsarbeit mit einer neu 
aufgenommenen Frau ver-
schafft sich die Mitarbeite-
rin des Frauenhauses einen  
Überblick über deren Situa-
tion. Sie klärt sowohl, wel-
che existenzsichernden 
Maßnahmen als auch wel-
che Angebote im psychoso-
zialen Bereich nötig sind. 
Zu berücksichtigen ist, dass 
Frauen auf dem Weg in ein 
selbstbestimmtes Leben 
einen weiten Weg voller 
Spannungsfelder gehen. So 
ist die Frau, die sich von 
ihrem sie misshandelnden 
Partner trennt, einer Atmo-
sphäre von Vorbehalten und 
Vorurteilen, teilweise offen 
geäußert, ausgesetzt: Wer-
den ihre Berichte von der 
erlebten Gewalt geglaubt? 
Oder behält ihr Partner doch 
Recht, der sie vorgewarnt 
hat: Dir wird niemand glau-
ben. Sie steht in einem 
Spannungsfeld unterschied-
licher und widersprüchlicher 
Erwartungen: Als sie noch 
mit ihrem Partner in der 
Gewaltbeziehung lebte, 
stand die Frage im Raum, 
warum sie sich denn nicht 
trenne und sich so etwas 
gefallen ließe. Jetzt, nach 
der Trennung, werden die 
von ihr erlebten Mißhand-
lungen bagatellisiert und die 
“Rechtmäßigkeit“ dieser 
Trennung in Frage gestellt. 
Ihre Selbstzweifel verstär-
ken sich dadurch und der 
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von ihr eingeschlagene Weg 
wird behindert oder gar un-
terbrochen. 
Eine Migrantin hat ein wei-
teres Spannungsfeld zu be-
wältigen: Von ihr wird er-
wartet, dass sie sich in die 
deutsche Gesellschaft integ-
riert. Integration bedeutet 
“sichtbar sein“ in einer Ge-
sellschaft, offen in ihr und 
mit ihr zu leben. Dagegen 
steht die aktuelle Lebenssi-
tuation der von Beziehungs-
gewalt betroffenen Migran-
tin: Sie muss sich verste-
cken, im Schutzhaus leben, 
möglichst unsichtbar sein, 
um Sicherheit vor den Be-
drohungen und den Miss-
handlungen ihres Eheman-
nes zu haben. 
Solche Spannungsfelder 
bewirken die spezifischen 
Problemlagen der von Män-
nergewalt betroffenen Frau-
en, die in der psychosozia-
len Beratungsarbeit zu be-
achten sind. Sie spielen e-
benfalls in den Kontakten 
mit anderen Institutionen 
eine wichtige Rolle. Dabei 
wird von den Beraterinnen 
immer wieder auf die Dy-
namik einer Gewaltbezie-
hung hingewiesen und die 
aktuelle Situation und die 
aktuellen Handlungen der 
Klientin in diesen Zusam-
menhang gestellt. Zu der 
Verstrickung in eine Miss-
handlungsbeziehung gehört 
häufig auch, dass die Fähig-
keit Entscheidungen zu tref-
fen, eingeschränkt ist. 
Getroffene Entscheidungen 
werden wieder verworfen. 
Gerade die deutliche Ambi-
valenz gegenüber dem ehe-
maligen Partner, Überle-
gungen zur Rückkehr zu 

ihm - in der Hoffnung auf 
seine Veränderung, mit dem 
Wunsch nach einer klassi-
schen Familiensituation für 
die Kinder - sind feldty-
pisch. Sie sind keinesfalls 
zu interpretieren als Zeichen 
dafür, dass Gewalt in der 
Paarbeziehung doch keine 
Rolle spiele oder gar, dass 
der Mann keine Gewalt aus-
geübt habe. Ebenso gilt dies 
für Annäherungen zwischen 
der Frau und dem Mann, sei 
es per Telefon oder bei 
Treffen zur Gestaltung des 
Umgangs der Kinder mit 
ihrem Vater, die aus 
eingespielten Verhaltens-
mustern resultieren: Wenn 
ich freundlich zu ihm bin, 
tut er mir nichts; wenn er 
jetzt so nett zu mir ist, pas-
siert nichts Schlimmes, viel-
leicht liebt er mich doch, 
Vorsicht, ich kenne diesen 
Blick, da gebe ich lieber 
nach... . Wir wissen aus der 
Traumaforschung und aus 
Beschreibungen des „Stock-
holm-Syndroms„, dass die 
Verbündung des Opfers mit 
dem Täter eine wichtige 
Überlebensstrategie in 
Bedrohungssituationen ist. 

Für die Mitarbeiterin in ih-
rer Rolle als Beraterin und 
Unterstützerin sowohl für 
die lebenspraktische Orga-
nisation als auch für die 
psychische Extremsituation 
der Frau ergibt sich ein wei-
teres Spannungsfeld. Durch 
die erlebte Gewalt sind 
Frauen oft so stark traumati-
siert, dass sie sich wie ge-
lähmt fühlen und eine Zeit-
lang nicht oder nur sehr 
schwer in der Lage sind, 
wichtige organisatorische 

Dinge, wie z.B. Gänge zu 
Ämtern, zu bewältigen. Die 
Beraterin sieht auf der einen 
Seite die Notwendigkeit der 
Erledigung, andererseits 
aber auch, dass die Frau zu 
diesem Zeitpunkt die An-
forderung nicht erfüllen 
kann. Dadurch ist es wie-
derum erforderlich, mit den 
beteiligten Institutionen 
oder Ämtern in Verbindung 
zu treten, die Situation zu 
beschreiben und zu erklären. 
Die oben beschriebenen 
Verknüpfungen mit anderen 
Fachstellen ergeben sich 
hauptsächlich in der Phase 
der Ausführung. Hier hat 
die Beraterin die Aufgabe, 
die notwendigen Hilfen zu 
vermitteln, weiterhin den 
Überblick zu behalten und 
die verschiedenen Dienst-
leistungen zu koordinieren. 
Ein wichtiges Prinzip dieser 
Arbeit ist die Parteilichkeit 
der Beraterin für die Frau. 
Lowy bezeichnet dieses 
Prinzip in seinen Ausfüh-
rungen zum Case Manage-
ment als Anwaltschaft für 
den Klienten5. Für uns be-
deutet das, die Gewalterfah-
rungen der Frau nicht in 
Zweifel zu ziehen, ihr zu 
glauben und in Kontakten 
mit anderen Einrichtungen 
immer wieder auf die erleb-
te Gewalt und die Auswir-
kungen eines Lebens in 
Angst hinzuweisen. 
In unserer Beratungsarbeit 
beziehen wir die Frau das 
Case Management mit ein: 
Ihre individuellen Ressour-
cen werden abgeklärt und 
ihr persönliches Umfeld auf 
Einsetzbarkeit überprüft. 

                                               
5 vgl. Lowy, 1988, S. 36 



Frauenhilfe München - Jahresbericht 2000 

 
Vernetzte Frauenhausarbeit – Case Management in der Frauenhilfe 4 

Hier wird ein Ansatzpunkt 
des klassischen Case Mana-
gements deutlich, der kaum 
in die Frauenhausarbeit zu 
transferieren ist: Es ist nicht 
oder nur in bedingtem Maß 
möglich, das bisherige Um-
feld als natürliches Netz-
werk und als Hilfequelle zu 
nutzen. Um es überhaupt 
nutzen zu können, muss die 
Klientin sehr genau abwä-
gen, damit sie ihre Sicher-
heit nicht gefährdet. Dazu 
kommt noch ein weiterer 
Aspekt: Häufig hat der ge-
walttätige Mann im Laufe 
der Zeit z. B. durch syste-
matische Kontrolle bis hin 
zum Einsperren alle sozia-
len Kontakte verhindert, so 
dass kaum mehr persönliche 
Beziehungen vorhanden 
sind. In jedem Fall wird die 
Klientin entscheiden, wel-
che Angebote sie annimmt 
und in welcher Form sie 
Unterstützung von ihrem 
bisherigen oder auch vom 
neu dazu gewonnenen Um-
feld im Frauenhaus bekom-
men möchte. 
In der sich an die Ausfüh-
rung anschließende Phase 
„Kontrolle und Evaluation„ 
geht es um die Überprüfung 
des Prozessverlaufs und 
eine erneute Einschätzung 
der Situation der Klientin. 
Es ist die Frage zu stellen, 
ob der eingeschlagene Weg 
noch angemessen ist, ob die 
vermittelten Hilfen den Un-
terstützungsbedarf abdecken 
oder ob Kurskorrekturen 
nötig sind. In der prakti-
schen Arbeit zeigen uns die 
Frauen in Beratungsgesprä-
chen oder im Anschluß dar-
an oft sehr deutlich, ob der 
Verlauf mit ihren persönli-

chen Lebenslagen überein-
stimmt. Falls nicht, wird die 
vermittelte Hilfe nicht an-
genommen, die Frauen ge-
hen nicht zu vereinbarten 
Terminen bei anderen Ein-
richtungen oder nur für sehr 
kurze Zeit und überlegen es 
sich dann wieder anders. 
Hier spiegelt sich einerseits 
der ambivalente Gefühlszu-
stand wieder, andererseits 
bedeutet es vielleicht auch, 
dass zu diesem Zeitpunkt 
eine andere Hilfe eingesetzt 
werden muß, um der Klien-
tin die Überschreitung wei-
terer Schwellen zu ermögli-
chen. Die nacheinander ge-
stellten Phasen sind weder 
im klassischen Case Mana-
gement-Prozess nach Lowy 
noch in der praktischen 
Frauenhausarbeit als chro-
nologisch nacheinander ab-
laufende Phasen zu verste-
hen. Vielmehr findet der 
dargestellte Prozess nicht 
linear, sondern in Zyklen 
statt. 
Das Ende des Case Mana-
gements im Frauenhaus 
vollzieht sich normalerwei-
se mit dem Auszug der 
Frau, die im günstigen Fall 
genügend angebunden ist an 
ambulante Stellen, um allei-
ne zurecht zu kommen. 
Gleichzeitig machen wir das 
Angebot der nachgehenden 
Beratung, die von Klientin-
nen oftmals noch über einen 
längeren Zeitraum hinweg 
genutzt wird, in immer grö-
ßeren zeitlichen Abständen. 
Lowy hält es für „... wün-
schenswert, dass der Sozial-
arbeiter mit den Klienten, 
für die das Case Manage-
ment beendet ist, in einem 
losen Kontakt verbleibt, 

damit eine Verbindung 
rasch wiederhergestellt wer-
den kann, sobald sich dies 
als notwendig erweist...„.6 
Diesem Grundsatz entspre-
chen wir mit dem Angebot 
der nachgehenden Beratung. 

Judith Bader 
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Mit den folgenden anony-
misierten Fallbeschreibun-
gen stellen wir dar, mit wel-
chen Kooperationskontakten 
bei den unterschiedlichen 
Problem- und Lebenslagen 
der Frauen (mit ihren Kin-
dern) gearbeitet wird. Sie 
geben einen Einblick in un-
sere praktische Beratungs-
arbeit. 

Frau G. 

Frau G. lebte gemeinsam 
mit ihren drei Söhnen im 
Alter von 14, 11 und 7 Jah-
ren seit Herbst 1999 im 
Haus der Frauenhilfe Mün-
chen. Sie war nach 15 Ehe-
jahren, in denen sie von 
ihrem Mann gedemütigt und 
körperlich misshandelt wur-
de, ins Haus der Frauenhilfe 
München geflüchtet. Vo-
rausgegangen war ihrer 
Flucht eine massive Ge-
waltattacke ihres Mannes, 
bei der ihr mehrere Rippen 
gebrochen worden waren. 
Frau G. flüchtete zunächst 
mit ihren drei Söhnen zu 
einer Verwandten, konnte 
dort aufgrund der beengten 
Wohnverhältnisse aber nur 
kurze Zeit überbrücken, bis 
im Frauenhaus ein Platz für  
 
sie und ihre Kinder frei ge-
worden war. Bei ihrem Ein-
zug zeigte sich Frau G. sehr 
verstört und verängstigt. 
Wochenlang litt sie an 
Schlaflosigkeit, Panikatta-
cken und Unruhezuständen. 
Die Söhne verhielten sich  
 
weitgehend selbständig, 
wobei der 14-jährige viele 
Betreuungsaufgaben für  
 

 
seine jüngeren Geschwister 
übernahm. 
Mit Hilfe ihrer Beraterin 
und durch deren Kontakt-
aufnahme mit den wichtigs-
ten Kooperationspartnern 
konnte sich Frau G. allmäh-
lich wieder stabilisieren und 
später eigenständige Schrit-
te zu ihrer Existenzsiche-
rung übernehmen. 
Zur Sicherung ihres Le-
bensunterhalts und dem 
ihrer Kinder sprach Frau G., 
wie jede Bewohnerin des 
Frauenhauses, unmittelbar 
nach Einzug beim zuständi-
gen Sozialamt vor. An-
schließend erfolgte die poli-
zeiliche Anmeldung mit 
Adressensperre bei der Mel-

destelle des Kreisverwal-
tungsreferats. Bei der Poli-

zei erstattete Frau G. Straf- 
 
anzeige gegen ihren Ehe-
mann wegen Körperverlet-
zung. Frau G. wählte sich 
eine kompetente Rechtsan-

wältin aus, die sie im Sorge-
rechts- und Scheidungspro-
zeß gegen ihren Ehemann 
vertreten würde. Beim Ju-

gendamt München musste 
Frau G. Unterhaltsvorschuß 
beantragen, da der Ehemann 
zu keinerlei Unterhaltszah-
lungen, weder für seine Frau 
noch für seine drei Kinder, 
bereit war. Zahlungsa-
ufforderungen würden zu 
einem späteren Zeitpunkt 
auf behördlichem Wege an  
 
ihn herangetragen werden. 
Bei der Bank musste Frau 
G. ein eigenes Konto eröff-
nen. Die Kindergeldkasse 
wurde angeschrieben, damit 
das Kindergeld in Zukunft  

 
nicht mehr auf das Konto 
des Mannes, sondern auf ihr 
Kontoüberwiesen werden 
konnte. Bezüglich des 
Scheidungsantrags wurde 
vom Gericht der regional 
zuständige Allgemeine Sozi-

aldienst eingeschaltet, um 
eine Stellungnahme zur 
Trennungssituation der Frau 
und der Kinder abzugeben. 
Für alle drei Kinder wurde 
eine Umschulung notwen-
dig, da die vorherigen Schu-

len zu weit vom jetzigen 
Wohnort entfernt lagen. Im 
Kinderbereich des Frauen-
hauses erhielten sie 
Hausaufgabenhilfe und an-
dere pädagogische Förde-

rung in Einzel- und Grup-
penangeboten. Heilpädago-

gische Einzelförderung er-
hielten die beiden 7- und 
11-jährigen zuerst inner-
halb, später in einer kinder-

therapeutischen Einrichtung 

außerhalb des Hauses. Für 
den 14-jährigen musste nach 
einer Übergangszeit von 3 – 
6 Monaten eine geeignete 
Möglichkeit zur Fremdun-

terbringung gefunden wer-
den, da männliche Jugendli-
che zwischen 13 und 16 
Jahren aufgrund der Alters-
begrenzung des Hauses nur 
übergangsweise in der Frau-
enhilfe aufgenommen wer-
den können. Eine Unter-
bringungsmöglichkeit bei 
einer Gastfamilie konnte mit 
Hilfe des Allgemeinen Sozi-

aldienstes bzw. des Jugend-

amts gefunden werden. 
Aufgrund hoher Verschul-
dung durch die mit dem 
Ehemann gemeinsam unter-
zeichnete Kreditverträge 
musste Frau G. eine Schuld-
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nerberatung in Anspruch 
nehmen. Beim Wohnungs-

amt stellte Frau G. Antrag 
auf eine Sozialwohnung. 
Eine Wohnung von geeigne-
ter Größe für sich und die 
Kinder konnte sie aufgrund 
der gespannten Situation auf 
dem Münchener Woh-
nungsmarkt erst nach einem 
knappen Jahr beziehen. 
Zur gesundheitlichen Stabi-
lisierung musste Frau G. 
regelmäßig ambulante Arzt- 

und Krankenhaustermine 
wahrnehmen. Zur seelischen 
Stabilisierung nahm Frau 
G., neben den regelmäßigen 
Beratungsgesprächen inner-
halb der Frauenhilfe, zusätz-
lich die fachliche Hilfe einer 
Therapeutin außerhalb des 
Hauses in Anspruch. 
Gegen Ende ihres Frauen-
hausaufenthalts meldete 
sich Frau G. beim Ar-

beitsamt, um ihre Vermit-
telbarkeit auf dem Arbeits-
markt zu klären. Frau G. 
hatte keinen Beruf erlernt, 
über eine Ausbildungsfi-
nanzierung durch die Be-
hörden sollte zu einem spä-
teren Zeitpunkt entschieden 
werden. 
Sobald Frau G. wusste, 
wann sie ihre eigene Woh-
nung beziehen konnte, wur-
de sie von ihrer Beraterin an 
den zuständigen ASD des 

neuen Wohnorts vermittelt. 
Von dort aus bekam sie eine 
Ambulante Erziehungshilfe, 
die ihr in der ersten Zeit des 
selbständigen Wohnens mit 
Rat und Tat, insbesondere 
bei der Erziehung der Kin-
der, zur Seite stehen sollte. 

Frau Z. 

Frau Z., 56 Jahre, Griechin 
mit deutschen Paß, verließ 
ihren Mann nach 30 Ehejah-
ren. Die beiden erwachse-
nen Kinder hatten das El-
ternhaus bereits verlassen. 
Sie berichtete von den lang-
jährigen Misshandlungen 
durch den Ehemann, ständi-
gen Psychoterror und mas-
siven Drohungen. Die Situa-
tion hatte sich mit dem Aus-
zug der Kinder immer mehr 
verschlimmert. 
Der Unterstützungsprozess 
für Frau Z. umfasste vor 
allem die Bewältigung der 
prekären existentiellen Situ-
ation. Nach Einzug in das 
Frauenhaus wurde sie vom 
Sozialamt informiert, dass 
sie Sozialhilfe nur auf Dar-
lehensbasis erhalten würde, 
da sie Miteigentümerin des 
schuldenfreien Hauses war. 
Das Haus bewohnte sie bis 
zum Zeitpunkt der Tren-
nung mit ihrem Ehemann 
gemeinsam. Die Kosten für 
ihre Rechtsanwältin musste 
sie aus demselben Grund 
alleine tragen. Es wurde ihr 
keinerlei staatliche Unter-
stützung in Form von Pro-
zesskosten- oder Beratungs-
hilfe zuteil. Frau Z. musste 
ihren Lebensunterhalt wäh-
rend der Dauer ihres Frau-
enhausaufenthalts weitge-
hend von Ersparnissen 
bestreiten. Bei ihrer Vor-
sprache im Arbeitsamt wur-
de ihr nahegelegt, dass sie 
in ihrem Alter von 56 Jah-
ren  als nicht mehr vermit-
telbar galt. Durch Eigenini-
tiative  fand sie eine Aus-
hilfstätigkeit von einigen 
Stunden pro Woche, so dass 
sie ihren Lebensunterhalt 

etwas aufbessern konnte. 
Die Antragstellung beim 
Wohnungsamt auf eine So-
zialwohnung war Frau Z. 
nicht möglich aufgrund des 
gemeinsamen Wohneigen-
tums. Seitens des Anwalts 
des Ehemannes wurde ihr 
eine gemeinsame Nutzung 
des Wohnraums vorge-
schlagen. Frau Z. fühlte sich 
außerstande, diesem Vor-
schlag nachzukommen, 
wusste sie doch, dass sie, 
mit ihrem Mann unter ei-
nem Dach, dessen Schika-
nen weiterhin ausgesetzt 
sein würde. Die Wohnungs- 
bzw. Zimmersuche auf dem 
freien Wohnungsmarkt in 
München verlief zunehmend 
aussichtsloser für Frau Z. 
Wegen ihres leichten 
sprachlichen Akzents wurde 
sie von Vermietern häufig 
bereits bei der telefonischen 
Kontaktaufnahme abge-
lehnt. Kam es schließlich 
doch das eine oder andere 
Mal zu einem persönlichen 
Kontakt mit dem Vermieter, 
so konnte sie keinerlei fi-
nanzielle Sicherheiten an-
bieten, da die Unterhaltsbe-
rechnungen im Rahmen des 
Scheidungsverfahrens noch 
lange nicht abgeschlossen 
waren. Zum Ende des Jahres 
zeichnete sich für Frau Z. 
endlich eine Alternative 
zum Frauenhaus ab. Von 
einem Mitglied einer grie-

chisch –orthodoxen  Kir-

chengemeinde, in der Frau 
Z. einige Jahre aktiv mitge-
arbeitet hatte, war ihr ein 
kleines Zimmer angeboten 
worden, allerdings außer-
halb der Stadt und nicht im 
S-Bahn –Bereich. Als vorü-
bergehende Wohnmöglich-
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keit nahm Frau Z. das An-
gebot an. 

Frau P. 

Frau P. wohnte seit Januar 
2000 in der Frauenhilfe. Sie 
ist 22 Jahre alt, Deutsche, 
hat keine Kinder, ist seit 
einem Jahr verheiratet und 
berufstätig als Versiche-
rungskauffrau. Seit der Hei-
rat war der Ehemann ge-
walttätig. Frau P. litt täglich 
unter Beleidigungen, Be-
schimpfungen und An-
schreien und mehrmals mo-
natlich unter den körperli-
chen Angriffen. Herr P. war 
spielsüchtig (Spielautoma-
ten, Wettbüros etc.) und 
verschuldete die Familie. 
Frau P. litt unter Schlaflo-
sigkeit, war nervös und un-
konzentriert am Arbeits-
platz. Nach einem heftigen 
Gewaltangriff ihres Mannes 
flüchtete sie zu ihrer Freun-
din und von dort aus, nach 
ca. zwei Wochen Wartezeit, 
in die Frauenhilfe. Bei Ein-
zug befand sich Frau P. in 
folgender Lage: Sie hatte 
starke Schmerzen im Be-
reich des Brustkorbes, ihre 
körperlichen und seelischen 
Kräfte waren stark ge-
schwächt. Von ihrem Abtei-
lungsleiter kamen erste 
Hinweise wegen unzurei-
chender Leistungen. Es be-
stand die Gefahr, dass Herr 
P. das gemeinsame Konto 
weiter verschulden wird. 
Hilfe erhielt sie in ihrem 
Bekanntenkreis in begrenz-
tem Maße von einer Freun-
din; die Kolleginnen von 
Frau P. wussten nicht, was 
passiert war und sollten 
nicht zur Hilfe herangezo-
gen werden. Frau P. hatte 

den Wunsch, sich von ihrem 
Mann zu trennen und eine 
eigene Wohnung zu finden. 
Mit Unterstützung ihrer 
Beraterin hatte Frau P. fol-
gende Schritte zu bewälti-
gen: Sie musste zum Arzt 
gehen, damit die Verletzun-
gen wie Prellungen und eine 
angebrochene Rippe unter-
sucht und attestiert werden. 
Frau P. sprach beim Sozial-

amt vor und meldete sich 
mit Adressensperre bei der 
Meldestelle an. Verhand-
lungen mit der Bank waren 
nötig, um Frau P. aus dem 
verschuldeten Konto zu 
entlassen. Diese gestalteten 
sich schwierig, die Bank 
wollte das Konto nicht ohne 
die Einwilligung von Herrn 
P. auf dessen Namen füh-
ren. Es wurde jedoch eine 
Sperre des Kontos erreicht, 
so dass Frau P. nicht für 
weitere Schulden des Ehe-
gatten haften musste. Um 
einen Überblick über die 
Schuldensituation und ihre 
mögliche Regelung zu er-
halten, vermittelte die Bera-
terin sie an eine Schuldner-

beratungsstelle, die aber 
einen Termin erst in drei 
Monaten geben konnte. In 
der Zwischenzeit mußte die 
Beraterin mit den Gläubi-

gern verhandeln. Mit dem 
Arbeitgeber sprach die Be-
raterin in Abstimmung mit 
Frau P. wegen ihrer Ar-
beitsunfähigkeit und einer 
möglichen Versetzung in 
eine andere Filiale des Un-
ternehmens. Herr P. war 
seiner Frau bis zur Arbeit 
gefolgt, sie war aufgrund 
seiner ernstzunehmenden 
Drohungen gefährdet. Lei-
der war ein Filialwechsel 

erst in einem dreiviertel Jahr 
in Aussicht. Die Freundin 
von Frau P. begleitete sie 
die erste Zeit auf dem Weg 
zur und von der Arbeit. Spä-
ter ging sie mit den Kolle-
ginnen bis zur S-Bahn. Frau 
P. wollte eine Therapie be-
ginnen. Mangels freier Plät-
ze bei geeigneten Fachkräf-
ten nahm sie zunächst die 
Hilfe einer psychosozialen 

Beratungsstelle in An-
spruch. Eine Anzeige gegen 
den Ehemann wegen Kör-
perverletzung, Nötigung 
u.a.m. wurde angeraten. 
Frau P. hatte als Folge der 
Traumatisierung Schwierig-
keiten, sich an die Gewaltta-
ten zu erinnern und befürch-
tete Repressalien des Ehe-
gatten. Die Anzeigenerstat-
tung wurde verschoben. Für 
den Scheidungsantrag beim 

Familiengericht beantragte 
eine Rechtsanwältin Pro-
zesskostenhilfe. Dem An-
trag wurde stattgegeben mit 
der Option, dass Frau P. die 
Kosten der Scheidung in 
monatlichen Raten von DM 
60,- an die Staatskasse zu-
rückzuzahlen hat. Die ge-
meinsame Ehewohnung war 
eine Dienstwohnung, die 
dem Arbeitgeber von Herrn 
P. gehörte. Einen Anspruch 
auf Beantragung einer Sozi-
alwohnung beim Woh-

nungsamt hatte Frau P. auf-
grund ihres Einkommens als 
Versicherungsangestellte 
nicht. Sie musste auf dem 
freien Wohnungsmarkt su-
chen und sprach bei mehre-
ren Wohnungsbaugesell-

schaften vor. Ihre berufliche 
Position und die Kinderlo-
sigkeit wirkten begünsti-
gend. Nach intensiver Suche 
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erhielt sie im März eine 
Wohnung zum 15. Mai. 

Frau C. 

Frau C. wohnt seit Februar 
2000 in der Frauenhilfe, sie 
ist 25 J. alt, Türkin, hat zwei 
Söhne im Alter von 1,5 und 
5 Jahren, ist seit 6 Jahren 
verheiratet. Seit zweieinhalb 
Jahren ist sie in Deutschland 
mit einer befristeten Auf-
enthaltserlaubnis. Sie kam 
zusammen mit dem Sohn im 
Rahmen der Familienzu-
sammenführung zu ihrem 
bereits in Deutschland le-
benden Ehemann. Der Ehe-
mann übte Psychoterror aus, 
isolierte seine Frau von der 
Außenwelt und seit Geburt 
des zweiten Kindes wandte 
er gegen sie wöchentlich 
extreme, folterartige körper-
liche Gewalt an. Er schlug 
auch das Neugeborene. 
Nach knapp 2 Jahren gelang 
ihr die Flucht zusammen 
mit den beiden Kindern. Sie 
wurde von der Polizei auf-
gefunden, übernachtete bei 
der Bahnhofsmission, wurde 
von dort in eine Pension 
vermittelt und kam dann in 
die Frauenhilfe. Frau C. 
befand sich bei Einzug in 
folgender Situation. Auf-
grund der Misshandlungs-
beziehung war sie sozial 
völlig isoliert; sie konnte 
kein Deutsch sprechen; all-
tägliches wie Rolltreppefah-
ren, S-Bahnfahren etc. wa-
ren ihr fremd; sie litt unter 
Schlaflosigkeit, Alpträumen 
und war am Rande ihrer 
physischen und psychischen 
Belastbarkeit. Der fünfjäh-
rige Junge litt deutlich unter 
den Folgen der erlittenen 
Gewalt, war ein sehr zu-

rückgezogenes Kind mit 
plötzlichen Wutausbrüchen 
und Bettnässer. Beide Kin-
der wachten nachts oftmals 
weinend auf. Ein unterstüt-
zendes soziales Netz hatte 
Frau C. nicht. 
Frau C.`s Anliegen waren 
Schutz und Sicherheit, Ru-
he, Trennung vom Ehemann 
und sich ein eigenständiges 
Leben aufbauen zu wollen. 
Der Prozeß der Unterstüt-
zung gestaltete sich grund-
sätzlich für alle Beteiligten 
langwierig und kompliziert, 
da für jedes Gespräch eine 
Dolmetscherin hinzugezo-
gen werden mußte und Frau 
C. aufgrund der fehlenden 
Deutschkenntnisse nichts 
alleine erledigen konnte. 
Für den Antrag auf Kosten-
übernahme und Hilfe zum 
Lebensunterhalt beim Sozi-

alamt und die Anmeldung 
und Adressensperre beim 
Meldeamt konnte die Bera-
terin eine Mitbewohnerin 

finden, die Frau C. begleite-
te, mit ihr die Benützung 
öffentlicher Verkehrsmittel 
übte und für sie übersetzte. 
Frau C. und ihre Kinder 
mußten regelmäßig zum 
Arzt; für den Erstkontakt 
dort mußte eine Dolmet-

scherin engagiert werden. 
Die Kontakte zum Jugend-

amt (Unterhaltsvorschuß), 
zur Kindergeldkasse und 
zum Wohnungsamt wurden 
von der Beraterin herge-
stellt. Die Erziehungsgeld-

stelle wurde angeschrieben, 
damit die Zahlungen an den 
Ehemann gestoppt werden 
und künftig auf das Konto 
der Ehefrau gehen. Zu die-
sem Zweck mußte bei der 
Bank ein Sparbuchkonto für 

Frau C. eingerichtet werden. 
Nach etwa sechs Wochen 
Aufenthalt in der Frauenhil-
fe leitete das Ausländeramt 

aufenthaltsbeendende Maß-
nahmen ein. Die beauftragte 
Rechtsanwältin verlangte 
für ihre Tätigkeit Voraus-
zahlung, die mit Spenden-
mittel ermöglicht wurde. 
Die Beraterin hatte ständi-
gen Kontakt zur Rechtsan-
wältin zu halten, um Ergeb-
nisse aus den Beratungsge-
sprächen (mit Dolmetsche-
rin) oder Vorkommnisse 
beim Ausländeramt zu ü-
bermitteln, die eventuelles 
weiteres Handeln der 
Rechtsanwältin erforderten. 
Nach erster Stabilisierung 
konnte die Beraterin Frau C. 
zur Kontaktaufnahme bei 
einer Beratungsstelle für 

Migrantinnen ermutigen, 
um in Einzelgesprächen mit 
muttersprachlicher Psycho-
login Unterstützung zu er-
fahren. 
Frau C. war mit der Betreu-
ung ihrer beiden Kinder 
überfordert. Zunächst erhielt 
sie Hilfe von den türkischen 
Mitbewohnerinnen in ihrer 
Wohngruppe und ging spä-
ter zu einer Mutter-Kind-

Gruppe in einem Stadtteil-

projekt für Migrantinnen. 

Der ältere Junge besuchte 
den Kindergarten der Frau-
enhilfe und nutzte deren 
pädagogische Förderung. 

Heilpädagogische Einzel-

förderung  erhielten beide 
Kinder in der  Frauenhilfe. 
Der ältere Junge wurde an 
einen Kinder- und Jugend-

psychologen vermittelt. 
Nach etwa acht Monaten 
seit Einzug entschied sich 
Frau C. für den Scheidungs-
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antrag beim Familiengericht 
und beauftragte ihre Rechts-

anwältin, ihr wurde Pro-
zesskostenhilfe gewährt. 
Eine neugewonnene türki-
sche Freundin und ehemali-
ge Mitbewohnerin begleite-
te sie, um zu übersetzen. 
Der ASD mußte für seine 
Stellungnahme an das Ge-
richt zum Antrag auf Sorge-
recht der Mutter mit beiden 
Elternteilen sprechen, wobei 
der Ehemann kein Interesse 
zeigte und zu den Terminen 
nicht erschien. Frau C er-
hielt das alleinige Sorge-
recht. Scheidung war im 
Februar 01. Seit April 2001 
besucht Frau C. einen 
Sprachkurs mit Kinder-
betreuung. Herr C. hat Be-
suchsrecht für seine Kinder 
beantragt; zusammen mit 
dem ASD, dem Kinderthe-

rapeuten und der Heilpäda-

gogin wird zu prüfen sein, 
ob ein begleiteter Umgang 
dem Kindeswohl dient. Frau 
C. wohnt noch in der Frau-
enhilfe; nach Abschluß des 
Sprachkurses ist zu klären, 
welche Qualifizie-rung-

möglichkeiten mit dem Ziel 
der Arbeitsaufnahme für 
Frau C. geeignet sind. Die 
Beraterin wird im Einver-
ständnis mit Frau C. ge-
meinsam mit dem zuständi-
gen ASD initiieren, dass sie 
bei Auszug eine sozialpä-

dagogische Familienhilfe 

erhalten wird. 
 
Heike Maeter, Renate Stein-

feld
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Vernetzte Frauenhausarbeit – KooperationspartnerInnen 

PartnerInnen Frau G. Frau Z. Frau P. Frau C. 

Sozialamt •  •  •  •  
Meldestelle •  •  •  •  
Wohnungsamt •  •  •   
Rechtsanwälte •  •  •  •  
Familiengericht   •  •  
Polizei   •   
Strafgericht     
ASD •     
Jugendamt •    •  
Kindergeldstelle •    •  
Erziehungsgeldstelle    •  
Begleiteter Umgang     
Schulen •     
Kindergärten     
Horte     
Krippen     
heilpädagogische Einrichtungen •    •  
Kinder- u. Jugendangebote der Frauenhilfe •    •  
heilpädagogische Förderung der Frauenhilfe •    •  
Banken •   •  •  
Kreditinstitute     
Schuldnerberatung   •   
Ärzte •   •   
Krankenhäuser •     
Psychosoziale Beratung   •   
Therapieangebote •     
Paarberatung     
Vermieter   •   
freier Wohnungsmarkt  •    
Außenwohnung FH     
Frauenhäuser (wgn. Wechsel)     
Mutter-Kind-Einrichtung     
Arbeitsamt •  •    
Arbeitsstelle   •   
Ausbildungsstelle     
Ausländeramt     
DolmetscherInnen    •  
Sprachschulen    •  
Beratungsstelle f. Migrantinnen    •  
Soziokulturelle Projekte     
Amt f. interkulturelle Zusammenarbeit     
Kirchl. Gemeinde/Einrichtung  •    
 


